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Rationale Anwendung
von Arzneimitteln

Die WHO hat im Mai be-
kannt gegeben, dass über
50 Prozent der Verordnun-
gen von Arzneimitteln ent-
weder nicht korrekt ver-
ordnet, korrekt abgegeben
oder korrekt verkauft wer-
den. Darüber hinaus sollen
mehr als 50 Prozent der Pa-
 tienten ihre Medikamente
nicht korrekt einnehmen.
Ursächliche Faktoren 
seien beispielsweise 
• Informationen zur 

Arzneimittelbehandlung
aus der pharmazeu-
tischen Industrie,

• inkomplette Diagnosen,
• Erwerb von Arzneimit-

teln über das Internet.
Vermutlich hebt sich nur
eine sehr geringe Anzahl
der Fehler zum Wohl der
Patienten gegenseitig auf.
Den Forderungen der
WHO kann daher zuge-
stimmt werden, dass eine
rationale Anwendung von
Arzneimitteln gefördert
werden muss durch
• Überwachung und Ver-

besserung der Arznei-
mittelanwendung durch
spezielle Empfehlungen
unabhängiger Komitees,

• verstärktes Training der
Studierenden in Phar-
makotherapie und Arz-
neimittelverordnung,

• Verzicht auf finanzielle
Vergünstigungen für
Verordnungen von 
Arzneimitteln,

• stringentere ethische
Kriterien für die 
Pharmawerbung.

In welchem Maße diese
Forderungen der WHO in
Deutschland bereits um-
gesetzt sind, bleibt zu
hinterfragen. Unabhängi-
ge Institutionen wie die
Arzneimit telkommission
der deutschen Ärzteschaft
oder kritische Institute
wie das Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen
sollten weiterhin unter-
stützt werden – zur Ver-
besserung der Lebens-
qualität und Lebenser-
wartung der Patienten.
Quelle: Lancet 2010; 375: 
2052
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Notwendige Masernimpfung

Im März dieses Jahres brachen
in NRW in einer Schule bei einem
Kind die Masern aus. Die betroffe-
ne Leitung der Schule zeigte sich
sehr kooperativ, die Eltern ent-
schieden sich jedoch anfänglich
mehrheitlich gegen eine vom Ge-
sundheitsamt empfohlene Riege-
lungsimpfung. Erst an einem El-
ternabend zehn Tage nach der ers-
ten Empfehlung des Gesundheits-
amtes konnte die Notwendigkeit
dieser Vorsorgemaßnahme einver-
nehmlich geklärt werden. Bilanz:

Ärztliche Körperschaften im Internet

Ärztekammer Nordrhein 
www.aekno.de
Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein www.kvno.de

Bislang wurden circa 150 Masern-
erkrankungen gemeldet. 

Es erwies sich als schwierig,
Probenmaterial für eine Genotypi-
sierung zu gewinnen, da weder die
Eltern noch die nicht impfenden
Arztpraxen einen Sinn darin sa-
hen. Damit bleibt ein Zusammen-
hang mit einem Masernausbruch
Anfang dieses Jahres an einer Ber-
liner Waldorfschule nicht ausge-
schlossen, kann aber nicht zwin-
gend nachgewiesen werden. Die
Haltung fehlinformierter Eltern

Bufexamac – auch nicht mehr als 
Rezeptur anwendbar

Die Zulassung Bufexamac-
haltiger, extern anzuwendender
Arzneimittel (Parfenac®, viele Ge-
nerika) wurde im Mai dieses Jah-
res von der Arzneimittelüberwa-
chungsbehörde BfArM widerru-
fen. Grund waren schwere Kon-
taktallergien, oft eine Verschlech-
terung der Grunderkrankung
imitierend, und eine nicht ausrei-
chend belegte Wirksamkeit bei
Ekzemen und Hämorrhoiden.
Dieser Widerruf gilt auch für in

Apotheken hergestellte Rezeptu-
ren mit diesem Arzneistoff. Ob-
wohl Bufexamac-haltige Salben
nicht verschreibungspflichtig wa-
ren, könnten Patienten ihren Arzt
zum Beispiel doch noch um eine
Verordnung auf einem sogenann-
ten „grünen Rezept“ bitten. Ärzte
sollten ein individuelles Ersatz-
präparat auswählen.

Quelle: Dtsch. Apo. Ztg. 2010; 
150: 2328

ist gerade noch nachvollziehbar,
nicht jedoch die der betroffenen
Arztpraxen. Es sollte ärztliches
Allgemeingut sein, dass es bei
 jeder 500. bis 2.000. Erkrankung
zu einer Enzephalitis kommt, an
der zehn bis 20 Prozent der
 Kinder sterben. Darüber hinaus
kann noch nach Jahren eine un-
heilbare subakute sklerosierende
Panenzephalitis (SSPE) auftre-
ten. Neben prophylaktischen
Impfungen ist es ebenso wichtig,
Übertragungswege durch Geno-
typisierung nach zuvollziehen.
Quelle: Epidem. Bull. 2010; 
Nr. 23: 221-4

Zielblutdruck-
werte

In einem Kommentar zu neu-
en Erkenntnissen in der Hyper-
tensiologie wird unter anderem
ausgeführt:
• Der Nutzen sehr niedriger Ziel-

blutdruckwerte für Risikopatien-
ten ist nicht belegt – abgesehen
von 80 mmHg diastolisch für
Diabetiker mit hohem Bludruck.

• Eine Senkung des systolischen
Blut druckes unter 120 mmHg bei
Typ 2-Diabetikern ist nach aktu-
eller Datenlage nicht gerecht -
fertigt. Eine Einstellung auf 
130 – 139 mmHg systolisch er-
scheint ausreichend.
Jedes wirksame Arzneimittel

kann, oft dosisabhängig, uner-
wünschte Wirkungen hervorru-
fen. Diese neuen Empfehlungen
sollten grundsätzlich zu einer
Verringerung der Dosis und der
Anzahl antihypertensiv wirken-
der Arzneistoffe führen.

Quelle: Dtsch.Med.Wschr. 2010; 
135: 1272-4

Metformin – Senkung des Vitamin
B12-Spiegels

Nach einer neuen Studie
kann eine Langzeittherapie mit 
3 x 850 mg/d Metformin (Gluco-
phage®, viele Generika) über
vier Jahre den Vitamin B12-Spie-
gel senken. Einschränkend ist
anzumerken, dass circa 20 Pro-
zent der Typ-2-Diabetiker einen
Vitamin-B12-Mangel ungeklär-
ter Ursache aufweisen und die
Studie bei Patienten mit zusätz-
licher Insulintherapie durchge-
führt wurde. Die Autoren emp-

fehlen keine generelle Substitu-
tion mit Vitamin B12, jedoch eine
regelmäßige Kontrolle der Blut-
spiegel.

Weitere Arzneistoffe, die einen
Vitamin-B12-Mangel verursachen
können: Antiepileptika (Carbama-
zepin. Phenytoin), Protonenpum-
penhemmer (Omeprazol), H2-Blo -
cker,  Antibiotika (Chloramphe ni -
col, Neomycin), Colestyramin.
Quelle: Dtsch.Apo.Ztg. 2010;
150:2678-9


